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Sekretariat Landrat 
Rathaus 
8750 Glarus 
 
 

  

 

Protokoll 
 
Sitzung des Landrates vom Mittwoch, 22. Februar 2023, um 08.00 Uhr, im Rathaus in Glarus 

 
 
 
 
 
Vorsitz Landratspräsident Luca Rimini, Näfels 
Ratsschreiber Hansjörg Dürst, Ennenda 
Protokoll Michael Schüepp, Glarus 
 
 
 
 
§ 107 
Feststellung der Präsenz 

 
 
Es sind folgende Ratsmitglieder abwesend: 
   Fridolin Staub, Bilten 
   Martin Landolt, Näfels 
   Andrea Bernhard, Glarus 
   Reto Glarner, Luchsingen 
   Hans-Heinrich Wichser, Braunwald 
 
 
 
 
 
§ 108 
Traktandenliste 

 
 
Die Traktandenliste wurde im Amtsblatt vom 15. Februar 2023 veröffentlicht und den 
Mitgliedern zugestellt. 
 
 
Roger Schneider, Mollis, Präsident der Kommission Bildung/Kultur und Volkswirtschaft/In-
neres, beantragt die Verschiebung der Behandlung von Traktandum 4 auf die kommende 
Landratssitzung vom 1. März 2023. – Aufgrund des am 8. Februar 2023 durch den Landrat 
angenommenen Antrags von Landrat Christian Büttiker traf sich die Kommission Bildung/Kul-
tur und Volkswirtschaft/Inneres so schnell wie möglich – also am vergangenen Montag – zur 
Beratung der Auswirkungen. Sie beschloss, einen vom letzten Beschluss abweichenden An-
trag zuhanden der zweiten Lesung zu stellen. Damit sich die Ratsmitglieder im Detail mit 
dem Antrag der Kommission auseinandersetzen und dessen Begründung nachvollziehen 
können, ist der vorliegende Antrag auf Verschiebung sinnvoll. Der Kommissionsbericht wird 
heute fertiggestellt und im Anschluss allen Mitgliedern des Landrates zugestellt. 
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Christian Büttiker, Netstal, zeigt sich erstaunt über das Vorgehen und kündigt an, auch bei 

einer Verschiebung des Traktandums an seinem Antrag festzuhalten. – Die SP-Fraktion ist 
vom Aktionismus im Zusammenhang mit ihrem Antrag überrascht. Dieser wurde deutlich an-
genommen und war für alle verständlich. Diese Reaktion zeigt, dass viele Mitarbeitende der 
Verwaltung und auch viele Politiker den Richtplan immer noch als rotes Tuch betrachten. 
Dass das so ist, weiss man schon länger. Schliesslich verfügt der Kanton Glarus seit Jahren 
oder Jahrzehnten nicht über einen vollständig genehmigten Richtplan. Wenn der Landrat 
heute nicht auf das Geschäft eintreten will, soll er das machen. Die SP-Fraktion wird auch in 
einer Woche an ihrem Antrag festhalten und die Kriterien für das Flächenmanagement im 
Richtplan festschreiben wollen. Denn dort müssen die nötigen Abstimmungen vorgenommen 
werden, damit solche Planungen, wie sie in den Köpfen herumgeistern, überhaupt eine 
Chance haben. 
 
Abstimmung: Der Antrag auf Verschiebung des Traktandums 4 wird mit 46 zu 4 Stimmen 

bei 4 Enthaltungen angenommen. 
 
Die Traktandenliste ist mit der beschlossenen Änderung genehmigt. 
 
 
 
 
 
§ 109 
Änderung des Raumentwicklungs- und Baugesetzes 

(Motion Christian Marti, Glarus, und Unterzeichnende «Anpassung Artikel 51 Absatz 7 
Raumentwicklungs- und Baugesetz des Kantons Glarus (Änderung in der Praxis betreffend 
Dienstbarkeitsverträge in Baubewilligungsverfahren)») 
 
2. Lesung 
(Berichte s. § 97, 8.2.2023, S. 181) 
 
 
Raumentwicklungs- und Baugesetz 
 
Das Wort wird nicht verlangt. Die Gesetzesänderung wird der Landsgemeinde zur Zustim-
mung unterbreitet. 
 
 
Abschreibung der Motion 

 
Das Wort wird nicht verlangt. Die Motion ist als erfüllt abgeschrieben. 
 
 
 
 
 
§ 110 
A. Änderung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die obligatorische 

Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung  
B. Beschluss über die Äufnung des Arbeitslosenfürsorgefonds mit 1 Million Franken 
 
2. Lesung 
(Berichte s. § 100, 8.2.2023, S. 197) 
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Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und 
die Insolvenzentschädigung 
 
Das Wort wird nicht verlangt. Die Gesetzesänderung wird der Landsgemeinde zur Zustim-
mung unterbreitet. 
 
 
Beschluss über die Äufnung des Arbeitslosenfürsorgefonds mit 1 Million Franken 

 
Das Wort wird nicht verlangt. Der Beschlussentwurf wird der Landsgemeinde zur Zustim-
mung unterbreitet. 
 
 
 
 
 
§ 111 
Mitteilungen 

 
 
Der Vorsitzende weist auf die kommende Landratssitzung vom 1. März 2023 hin. 

 

 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 08.09 Uhr. 
 
 
 
 
 Der Präsident: 
  

 Der Protokollführer: 
 


